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Das Personalvertretungsrecht als Teil des Beamtenrechts
– Eine Analyse der strukturrechtlichen Konkretisierungsfunktion der
Personalvertretungsgesetze

Dr. Harald Steiner

Der Beitrag nimmt die Rechtsmaterien des Beamten- und Per-
sonalvertretungsrechts in den Blick und stellt deren Verhältnis
zueinander in den Fokus. Er beleuchtet die strukturrechtliche
Einbettung der Personalvertretungsgesetze mit Blick auf die
Beamten in das GG, BBG, BeamtStG und die entsprechenden
Landesbeamtengesetze als deren beamtenrechtliche Quellen
und Konkretisierungsgegenstände und arbeitet ihren konkreti-
sierenden Charakter als Konkretisierungsinhalte und damit die
personalvertretungsrechtliche Konkretisierungsfunktion he-
raus, indem er den Kontext mit den Rechtsquellen der Personal-
vertretungsgesetze in ihren Beamtenbezügen herstellt und ana-
lysiert. Vor diesem Hintergrund gelangt er dann zu der
Feststellung, dass es sich beim Personalvertretungsrecht um
„Besonderes Beamtenrecht“ handelt.

I. Ausgangslage

Das Personalvertretungsrecht der Beamten, das in den Beam-
tengesetzen des Bundes (§ 117 BBG, § 51 BeamtStG) und der
Länder Berlin, Saarland und Thüringen (§ 82 LBG Bln, § 103
SBG, § 97 ThürBG) selbständig aufgeführt und in einem beson-
deren Bundesgesetz (BPersVG) und in Landesgesetzen (Lan-

despersonalvertretungsgesetze) geregelt wird1, stellt ein eigen-
ständiges Rechtsgebiet und eine Rechtsmaterie sui generis dar.
Dies zeigt sich vor allem auch in seiner Abgrenzung zum Be-
triebsverfassungsrecht, das nach § 130 BetrVG auf den Bereich
des öffentlichen Dienstes nicht anwendbar ist. Zwar weisen Per-
sonalvertretungs- und Betriebsverfassungsrecht Parallelitäten
auf: beide Rechtsmaterien haben sich angenähert2 und das Per-
sonalvertretungsrecht steht mit dem Beamtenrecht in einem
„Angleichungssog zum privaten Arbeitsrecht“.3 Dies ist darauf
zurückzuführen, dass sich arbeits-, sozial- und dienstrechtliche
Bestimmungen auch in den Grundsatzfragen einander ange-
passt haben“.4 Zudem wird vor dem Hintergrund des dem So-
zialstaatsprinzip innewohnenden Gleichheitsverwirklichungs-
aspekts dasselbe Maß an Mitbestimmung im öffentlichen
Dienst gefordert wie das BetrVG den Arbeitnehmern im priva-
ten Bereich zugesteht und damit von einer „intentionalen
Gleichsetzung“ von BetrVG und Personalvertretungsgesetzen
ausgegangen.5 Jedoch bleibt das Personalvertretungsrecht das
„öffentlich-rechtliche Gegenstück zum privatrechtlichen Be-
triebsverfassungsrecht“6 bzw. „modifiziertes Pendant zum Be-
triebsverfassungsrecht der privaten Wirtschaft“.7 Es bestehen
nach wie vor strukturell bedingte Unterschiede zwischen der
Mitbestimmung im öffentlichen Dienst und in der Privatwirt-
schaft. Die Dienststellen der öffentlichen Verwaltung, der
Dienststellenleiter und die Beschäftigten dienen dem Staat, was
in der privaten Wirtschaft nicht der Fall ist.8 Die im öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Beschäftigten haben
eine „grundverschiedene Aufgabenstellung“ als die in einem
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis Beschäftigten.9 Die Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes sind „Diener der Gesamtheit
des Volkes“, die an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben mitwir-
ken.10 Zudem ist der Staat nicht identisch mit der Gesellschaft
und die öffentliche Verwaltung ist von einer privaten Unterneh-
mung zu trennen. Weitere Unterscheidungskriterien zwischen
öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft sind u. a.: Gemein-
wohlorientierung gegenüber Marktorientierung und Gewinner-
zielung, die Konkursunfähigkeit und Arbeitsplatzsicherheit,
zwischen Dienststellenleiter und Arbeitgeber die gesetzlich ge-
bundene und demokratische Kontrolle des Dienststellenlei-
ters.11

Als solches stellt das Personalvertretungsrecht eine Teilmenge
des Beamtenrechts – als „wichtigste Erscheinungsform des kol-
lektiven Beamtenrechts“12 – dar und ist auf diese Weise – neben
dem Recht der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst – auch ein
Element des öffentlichen Dienstrechts und darüber hinaus des
besonderen Verwaltungsrechts, des Staatsrechts – resp. des Or-
ganisationsrechts des Staates bzw. der Exekutive – und des öf-
fentlichen Rechts.13 Der Grund hierfür liegt vornehmlich in sei-
ner strukturrechtlichen Konkretisierungsfunktion. Das Perso-
nalvertretungsrecht verfügt nicht nur über eine verhaltens-
pflichtbezogene Treu und Glauben – Umsetzungsfunktion14

mit einer Aufgabengewährleistungsfunktion vor dem Hinter-
grund der Sicherstellung und Steigerung der Funktionsfähig-
keit der öffentlichen Verwaltung15, Interessenvertretungsfunk-
tion16, Interessenausgleichsfunktion17, Befriedungsfunktion18
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